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KURZBERICHT 

3. QUARTAL 2021: VERBRAUCHERBESCHWERDEN BEI 

FONDS BLEIBEN ÜBERSCHAUBAR 
 

In den Sommermonaten sind die Verbraucherkontakte bei der 

Ombudsstelle für Investmentfonds überschaubar geblieben. Die 

Eingänge auf Neun-Monatssicht liegen leicht unter dem Vorjahr. 

 

Im dritten Quartal 2021 verzeichneten wir 18 Eingänge. Im 

zweiten Quartal waren es noch 26 und im dritten Quartal des 

Vorjahres 13 Eingänge. Insgesamt gingen von Januar bis 

September 59 Verbraucheranfragen / -beschwerden ein. Zum 

Vergleich: In den ersten neun Monaten 2020 waren es 60. 
 
 

Zahlen im Überblick 
 

 

Die meisten Verbraucherbeschwerden betreffen bislang fonds-

basierte Altersvorsorgeverträge. Dahinter liegen Eingaben zum  

Depotgeschäft sowie zur Verwaltung geschlossener Immobilien-

fonds. Kaum Verbraucherbeschwerden verzeichnen wir im Zu-

sammenhang mit dem BGH-Urteil zur Änderung Allgemeiner 

Geschäftsbedingungen (AGB) mittels stillschweigender Zustim-

mung. 

 

Weitere Einzelheiten eines Berichtsjahres schildern wir in 

unseren Tätigkeits- und Jahresberichten.   

Berichtsjahr 2017 2018 2019 2020 3. Qu. 2021 

Eingänge 91 90 91 81 59 
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OMBUDSSTELLE VERÖFFENTLICHT 

JAHRESBERICHT 2020  
 

 

Die Ombudsstelle hat ihren abschließenden Jahres-

bericht 2020 veröffentlicht. Die Verbraucherbeschwerden 

im Fondsgeschäft sind 2020 auf insgesamt niedrigem 

Niveau noch einmal um 11 % zurückgegangen. Die 

Ombudsstelle verzeichnete 81 Eingaben gegenüber 91 

im Vorjahr. In 40 % der Fälle konnte sie erfolgreich 

vermitteln und für Rechtsfrieden zwischen Verbrauchern 

und Fondsgesellschaften bzw. Banken sorgen. Die 

meisten Verbraucher beschwerten sich über ihre 

Altersvorsorgeverträge und das Depotgeschäft. Die 

Ombudsstelle erstellt ihren Jahresbericht neben dem 

gesetzlich geforderten Tätigkeitsbericht auf freiwilliger 

Basis. 

 

HINWEIS ZUR CORONA-KRISE 
 

Die Ombudsstelle steht Fondsanlegern trotz Corona-

Krise selbstverständlich weiterhin uneingeschränkt als 

Ansprechpartnerin bei Beschwerden über ihre Geld-

anlage und Altersvorsorge in Fonds zur Verfügung. Im 

Einzelfall kann es aufgrund der aktuellen Lage u.U. zu 

etwas längeren Bearbeitungszeiten der Beschwerden bei 

den Finanzinstituten kommen. Hierfür bitten wir um 

Verständnis. 

 

 

AKTUELLE VERBRAUCHERTHEMEN 

BAFIN-SCHLICHTERTREFFEN: VERBAUCHER- 

BESCHWERDEN NEHMEN ZU  
 

Bei einigen Finanzschlichtungsstellen ist die Zahl der 

Verbraucherbeschwerden zuletzt, teils sprunghaft, an-

gestiegen. Dies ist eine Erkenntnis des diesjährigen 

Treffens der Finanzschlichtungsstellen bei der BaFin 

(vgl. BaFin-Journal 11/2021). Grund dafür sind u.a. 

mehrere  Grundsatzentscheidungen von Obergerichten, 

die zugunsten von Verbrauchern ergangen sind. Hierzu 

zählen z.B. die Urteile des BGH zu Zinsanpassungs-

klauseln (Az.: XI ZR 234/20) sowie zur Änderung von 

AGB mittels stillschweigender Zustimmung (Az.: XI ZR 

26/20). Bei Versicherungsstreitigkeiten hatte die Corona-

Krise zeitweise für einen merklichen Anstieg der Ver-

braucherbeschwerden über Reiseversicherungen ge-

sorgt. Weitere Themen beim mittlerweile 9. BaFin-

Schlichtertreffen waren u.a. die Einführung der neuen 

Funktion eines sog. Verbraucherschutzbeauftragten bei 

der BaFin sowie die Neustrukturierung der Abteilung 

Verbraucher- und Anlegerschutz. 
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MARKTWÄCHTER VERÖFFENTLICHEN 

VERBRAUCHERSPIEGEL FÜR 1. HALBJAHR 2021 
 

Im ersten Halbjahr 2021 verzeichneten die Verbraucher-

zentralen der Länder ca. 263.000 Verbraucherkontakte, 

davon neben zahlreichen Anfragen rund 104.000 Be-

schwerden. Hiervon betrafen 16.774 Finanzprodukte 

oder -dienstleistungen, so der aktualisierte Verbraucher-

spiegel, der sog. Marktwächter des vzbv und der Ver-

braucherzentralen der Länder. Die meisten Beschwer-

den gab es in den Bereichen Geldanlage / Altersvor-

sorge (31 %) und im Zahlungsverkehr (20 %). Haupt-

https://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/publikationen/jahresberichte/?type=1107386203&tx_bcpageflip_pi1%5bbook%5d=70&tx_bcpageflip_pi1%5baction%5d=show&tx_bcpageflip_pi1%5bcontroller%5d=Book&cHash=b1eec2a52fcb536a6d9dd870d07ec0b2
https://www.ombudsstelle-investmentfonds.de/publikationen/jahresberichte/?type=1107386203&tx_bcpageflip_pi1%5bbook%5d=70&tx_bcpageflip_pi1%5baction%5d=show&tx_bcpageflip_pi1%5bcontroller%5d=Book&cHash=b1eec2a52fcb536a6d9dd870d07ec0b2
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/BaFinJournal/2021/bj_2111.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=1c76b6a5c3f1ef6023e8b3ce61b995fa&nr=123957&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5eb53d58a04f8feab035fdb23aa426c2&nr=118834&pos=0&anz=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5eb53d58a04f8feab035fdb23aa426c2&nr=118834&pos=0&anz=1
https://www.vzbv.de/marktbeobachtung/verbraucherspiegel
https://www.vzbv.de/marktbeobachtung/verbraucherspiegel
https://www.vzbv.de/marktbeobachtung
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beschwerdethemen im Bereich Geldanlage / Altersvor-

sorge waren Banksparpläne, Sparkonten und Bauspar-

verträge. 
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RECHT & GESETZ 

LG BERLIN UNTERSAGT VERWAHRENTGELTE 

BEI GIRO- UND TAGESGELDKONTEN 
 

Banken dürfen Verbrauchern für die Verwahrung von 

Einlagen auf Giro- und Tagesgeldkonten keine Verwahr-

entgelte berechnen. Dies hat das LG Berlin mit Urteil v. 

28.10.2021 (Az.: 16 O 43/21) entschieden. Klauseln, die 

derartige Verwahrentgelte vorsähen, verstießen gegen 

wesentliche Grundgedanken gesetzlicher Regelungen. 

So sei die Verwahrung von Einlagen auf dem Girokonto 

keine Sonderleistung, für die eine Bank ein gesondertes 

Entgelt verlangen könne. Zudem sei bei der Einlagen-

verwahrung laut Darlehensrecht die Bank zur Zins-

zahlung verpflichtet und nicht der Kunde. Das LG Berlin 

hat die betroffene Bank überdies verpflichtet, ihren 

Kunden unrechtmäßig erhobene Entgelte zurückzuer-

statten. Der klagende vzbv möchte die Zulässigkeit 

solcher Entgelte grundsätzlich klären lassen und hat an 

unterschiedlichen Gerichtsstandorten Klagen gegen 

verschiedene Banken erhoben. Das Urteil des LG Berlin 

ist die erste Entscheidung hierzu und noch nicht rechts-

kräftig. 

 

BGH-URTEIL ZU AGB-ÄNDERUNGEN: BAFIN 

ÄUSSERT ERWARTUNGSHALTUNG 
 

Die BaFin erwartet von Banken, dass sie das Urteil des 

BGH zu unwirksamen Vertrags- bzw. Gebührenan-

passungen beachten, alle notwendigen Schritte einleiten 

und Verbraucher dabei fair behandeln. Diese 

Erwartungshaltung hat die Finanzaufsicht in einer am 

26.10.2021 veröffentlichten Aufsichtsmitteilung ge-

äußert. Im Fall, dass Banken diese Erwartung dauerhaft 

und systematisch nicht beachten, kündigt die BaFin 

aufsichtliche Maßnahmen an. Der BGH hatte mit Urteil  

v. 27.4.2021 (Az.: XI ZR 26/20) entschieden, dass 

Klauseln in den AGB einer Bank unwirksam sind, die 

ohne inhaltliche Einschränkung die Zustimmung von 

Verbrauchern zu AGB-Änderungen und damit auch zu 

Gebührenerhöhungen fingieren. 

 

 

NOTIZEN 

BMJV: PROJEKTSTART „DIGITALE KLAGEWEGE“  
 

Das BMJV untersucht seit dem 16.8.2021 in Zusammen-

arbeit mit dem unter der Schirmherrschaft des Bundes-

kanzleramtes stehenden Fellowship-Programms 

„Tech4Germany“ neue Kommunikationswege zu den 

Gerichten. Die Projektidee knüpft u.a. an Reformvor-

schläge der Justizministerkonferenz der Länder an, mit 

denen der Zivilprozess bürgerfreundlicher und effizienter 

gestaltet werden soll. Ziel des Projekts ist die Entwick-

lung eines Online-Tools zur Einreichung von Klagen. Der 

Prototyp eines solchen Tools soll bereits innerhalb von 

12 Wochen vorliegen und dann ersten Praxistests bei 

mietrechtlichen Streitigkeiten unterzogen werden. 
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file:///C:/Temp/LG%20Berlin_28.10.2021%20(002).pdf
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsmitteilung/2021/aufsichtsmitteilung_211026_Urteil_BGH_zu_AGB.html?nn=7846960
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=dd3d00a13535f8a730aff757c29bd334&nr=118834&pos=0&anz=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/0816_Online_Klagetool.html
mailto:info@ombudsstelle-investmentfonds.de

